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1                                             Öffent liche Auslegung von Bauleitplänen 

Der Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bau- und Verkehrswesen der Stadt Monheim am Rhein 
hat in seiner Sitzung am 19.09.2012 die öffentliche Auslegung des Entwurfes des  

Bebauungsplans Nr. 1 B 6. Änderung „Armin-Maiwald-S chule“ 

gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Das Planverfahren wird als vereinfachtes 
Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. Von einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
wird abgesehen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird begrenzt  
- im Norden durch die Zufahrt sowie Grünfläche und Parkplatz im Norden 
- im Osten durch den Grünzug „Geschwister-Scholl-Straße“ 
- im Süden durch die Wohnbebauung der Schlegelstraße sowie dem Reitplatz 
- im Westen durch die Zufahrt zur Humboldtstraße 15 - 23 
und ist aus dem nachfolgend abgedruckten Planausschnitt ersichtlich.  

 

Ziel der Planung ist: 
• Ergänzung der Fläche für Gemeinbedarf um die Zweckbestimmung „Spielplatz“  
 
Der Plan sowie Begründung liegen in der Zeit vom: 
 

09.10.2013 – 11.11.2013 einschließlich 
im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, 

Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtplanung 
Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein, 

II. Obergeschoss, zwischen Zimmer 219 und 220 
 

während der Dienstzeiten aus und zwar werktags: 
 
Montag bis Mittwoch:  08.30 Uhr – 12.00 Uhr und 13. 00 Uhr – 15.00 Uhr 
Donnerstag:    08.30 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 17.30 Uhr 
Freitag:    08.30 Uhr – 12.00 Uhr  
 
 
Während dieser Zeit können zu dem Entwurf, Anregungen schriftlich oder zur Niederschrift vorge-
bracht werden. In den Zimmern 218 und 219 werden Anregungen, die zur Niederschrift vorge-
bracht werden sollen, entgegen genommen sowie auf Wunsch Auskünfte erteilt. 
Es besteht auch die Möglichkeit, die Änderung unter: 
 
www.monheim.de/rathaus/planen-und-bauen/aktuelle-bauleitplanung einzusehen bzw. Anregun-
gen per Email an  
stadtplanung@monheim.de während der Zeit der öffentlichen Auslegung vorzubringen. 
 
 
Hinweis: 
Es liegen keine umweltbezogenen Informationen vor 
 
Stellungnahmen, die nicht innerhalb der Auslegungsfrist abgegeben wurden können bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren In-
halt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bau-
leitplans nicht von Bedeutung ist. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) zur 
Einleitung einer Normenkontrolle unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragssteller im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
 
Monheim am Rhein, 27.09.2013 
 
gez. 
Daniel Zimmermann 
Bürgermeister 
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2                                           Aufstell ung von Bauleitplänen 

Der Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bau- und Verkehrswesen der Stadt Monheim am Rhein 
hat in der Sitzung am 19.09.2013 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1 B 6. Änderung „Armin-Maiwald-Schule“ wird beschlos-
sen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird begrenzt  
- im Norden durch die Zufahrt sowie Grünfläche und Parkplatz im Norden 
- im Osten durch den Grünzug „Geschwister-Scholl-Straße“ 
- im Süden durch die Wohnbebauung der Schlegelstraße sowie dem Reitplatz 
- im Westen durch die Zufahrt zur Humboldtstraße 15 - 23 
und ist aus dem nachfolgend abgedruckten Planausschnitt ersichtlich.  
 
Ziel der Planung ist: 
• Ergänzung der Fläche für Gemeinbedarf um die Zweckbestimmung „Spielplatz“  
 
Das Planverfahren wird als vereinfachtes Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) durch-
geführt, da die Grundzüge der Planung nicht berührt sind.  
Von einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird abgesehen.  
 
Der vorstehende Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Bau- und Verkehrswesen der Stadt 
Monheim am Rhein wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Monheim am Rhein, 27.09.2013 

 

gez. 

Daniel Zimmermann 

Bürgermeister 
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3       Aufstellung von Bauleitplänen 

Der Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Bau- und Verkehrswesen der Stadt Monheim am Rhein 
hat in der Sitzung am 19.09.2013 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 136 M „Stadteingang“ wird beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird begrenzt  

- im Norden durch das Ende der Zufahrt zur Krischerstraße 100 und das angrenzende Flur-
stück 750 in Flur 11 der Gemarkung Monheim 

- im Osten durch die Bebauung an der Niederstraße 
- im Süden durch die Bebauung entlang der Krischerstraße bis Hausnummer 84 
- im Westen durch das Rheinufer 

und ist aus dem nachfolgend abgedruckten Planausschnitt ersichtlich.  
 
Ziel der Planung ist: 
• städtebauliche Neuordnung des Stadteinganges 
 
Das Verfahren wird gem. § 13a BauGB durchgeführt. Von einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 
BauGB wird abgesehen.  
 
Der vorstehende Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Bau- und Verkehrswesen der Stadt 
Monheim am Rhein wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Monheim am Rhein, 27.09.2013 

 

gez. 

Daniel Zimmermann 

Bürgermeister 
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4                                     Bekanntmachung  des Erörterungstermins 
im Änderungsverfahren nach § 76 Absatz 1 des Verwal tungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in Verbindung mit § 20 Absatz 1 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) für d ie Errichtung und den Betrieb einer 
Rohrfernleitungsanlage zum Transport von gasförmige m Kohlenmonoxid von Köln-
Worringen nach Krefeld-Uerdingen (CO-Pipeline) 
 
Die Bayer MaterialScience AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51368 Leverkusen, nachfolgend Vorha-
benträgerin, hat bei der Bezirksregierung Düsseldorf einen Antrag auf Änderung des Planfeststel-
lungsbeschlusses für die Errichtung und den Betrieb einer Rohrfernleitungsanlage zum Transport 
von gasförmigem Kohlenmonoxid (CO-Pipeline) von Köln-Worringen nach Krefeld-Uerdingen vom 
14.02.2007 gemäß § 76 Absatz 1 VwVfG NRW gestellt. 
Der Erörterungstermin in diesem Verfahren findet ab Dienstag, dem 5. November 2013, ab 10.00 
Uhr (Einlass ab 8.00 Uhr) in der Grugahalle, Norbertstraße in 45131 Essen statt. Erforderlichen-
falls wird der Termin an den Folgetagen am selben Ort ab 10.00 Uhr (Einlass ab 8.00 Uhr) fortge-
setzt. 
Der Termin dient dazu, die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen sowie die 
Stellungnahmen der Behörden zu dem Vorhaben mit der Vorhabenträgerin, den Behörden, den 
Betroffenen sowie den Personen, die Einwendungen erhoben haben, zu erörtern. 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Teilnahmeberechtigt sind alle Einwenderinnen und Ein-
wender sowie Betroffene, ihre gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter, Bevollmächtigten und 
Beistände. Zur Kontrolle der Teilnahmeberechtigung wird eine Eingangskontrolle durchgeführt. 
Hierbei ist ein amtlicher Lichtbildausweis (z. B. Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzu-
legen. 
Die Teilnahme an dem Termin ist jeder Person, deren Belange von dem Vorhaben berührt werden, 
freigestellt. Die Vertretung durch eine Bevollmächtigte oder einen Bevollmächtigten ist möglich. 
Diese Person hat ihre Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht und die Vorlage eines 
amtlichen Lichtbildausweises (z. B. Personalausweis, Reisepass, Führerschein) nachzuweisen 
und die Vollmacht zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben. 
Ich weise darauf hin, dass bei Ausbleiben einer oder eines Beteiligten in dem Erörterungstermin 
auch ohne sie oder ihn verhandelt werden kann, dass verspätete Einwendungen, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen sind, und dass das Anhörungsverfah-
ren mit Schluss der Erörterung beendet ist.  
Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, Teilnahme am Erörte-
rungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet. 
Teilnahmeberechtigte Personen, die wegen einer Hör- oder Sprachbehinderung zur Wahrnehmung 
ihrer Rechte im Erörterungstermin einen Anspruch auf Bereitstellung einer Gebärdensprachdol-
metscherin oder eines Gebärdensprachdolmetschers haben, können diesen Anspruch bis zum 
21.10.2013 bei der Bezirksregierung Düsseldorf geltend machen. 
Diese Bekanntmachung ersetzt die individuelle Benachrichtigung jeder Person, die Einwendungen 
erhoben hat, da mehr als 50 Einwendungen in dem Verfahren eingegangen sind. 
Weitere Informationen über Ablauf und Inhalt sowie die Tagesordnung des Erörterungstermins 
können Sie rechtzeitig vor dem Termin der Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf 
http://www.brd.nrw.de  entnehmen. 
Düsseldorf, den 27.09.2013 
Bezirksregierung Düsseldorf   
- 54.08.01.02 - 
 Im Auftrag 
 gez. Peitz 
 


